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Anlage 3 
 
Antrag auf Eintragung in die Liste der bauvorlageberechtigten  
Ingenieure  
 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 
1. Original amtlich beglaubigte Kopie/Abschrift über die Verleihung des akademischen Grades 

(Abschluss in der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder Hochbau).  
 
2. Nachweis einer 2-jährigen praktischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von 

Gebäuden: 
 
- Originale oder Kopien von Bauanträgen für mindestens zwei Gebäude mit den dazugehörigen 

eigenständig erstellten Entwurfsplanungen mit Genehmigungs- vermerken und den 
entsprechenden Baugenehmigungen aus einem Zeitraum von mindestens zwei Jahren (ohne 
Fachplanung) 

 
- Bescheinigungen des bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers oder  

des bauvorlageberechtigten Arbeitgebers zu der Planung bezüglich der Leistungsphasen  
 1 – 4 gemäß § 33 HOAI. Die bescheinigende Person muss bestätigen können, dass  
 der Antragsteller die entsprechenden Planungsleistungen unter ihrer Leitung erbracht hat 
 
- Ausgefüllte und unterzeichnete Objektliste (siehe Seite 2); Ergänzungslisten möglich 

 
Die Eintragung die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure kann nur in Verbindung mit  
einer Mitgliedschaft in der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt erfolgen. 
 
Gebühren:  
 
Prüfung der Voraussetzungen und Eintragung in die Liste  
der bauvorlageberechtigten Ingenieure gemäß Bauordnung  
des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA)                                 400,00 EUR           
         
Verwaltungsgebühren für Aktualisierungen und jährliche Listenführung finden Sie in der Gebühren- 
und Auslagenordnung der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, in der aktuell gültigen Fassung, 
unter: www.ing-net.de/Kammerrecht 
 
 
 
              
Ort, Datum       Unterschrift 
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Referenz/-Objektliste zum Antrag auf Eintragung in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure 
 
Nachweis einer 2-jährigen praktischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden (Objektangaben für Leistungen gemäß § 33 HOAI).  
 
 
Name des Antragstellers: ………………………………………………………………………. 
 

Anlage 
Nr.  Bezeichnung des Bauvorhabens Art*  Bauherr 

 
Aktenzeichen/Bauaufsichtsbehörde/
Datum der Genehmigung 

 
Name bauvorlage-
berechtigter 
Entwurfsverfasser 

 
Leistungs-

phase 
1 – 4 

      Ja 
 

Nein 
 

      Ja 
 

Nein 
 

      Ja 
 

Nein 
 

      Ja 
 

Nein 
 

 
   

  Ja 
 

Nein
 

 
   

  Ja 
 

Nein
 

 
      Ja 

 
Nein 
 

 
   

  Ja 
 

Nein
 

 
Die Unterlagen der beizufügenden Nachweise sind in der Reihenfolge zu nummerieren, wie sie auf der Referenzliste eingetragen worden sind.  
*Bitte folgende Abkürzungen verwenden: NB = Neubau, UB = Umbau, AB = Ausbau, E = Erweiterung 
 
 
 

 Ort, Datum         Unterschrift 


